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Wenn sie illegitim ist, hast Du völlig Recht. Ich hatte eher den Eindruck, als würde in Unkenntnis
der konkreten Rechtslage von dem einen oder anderen hier per se unterstellt, dass das Ganze
unzulässig wäre.

Ich empfehle für NRW die Lektüre der ADO - hier § 13 Abs. 3 und 4.

https://bass.schul-welt.de/12374.htm#21-02nr4p3
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